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Angehörigen der Armee kann die Teil-
nähme an Versammlungen und Kund-
gebungen politischer Parteien oder Grup-
pen ermöglicht werden, indem ihnen das

Tragen von Zivilkleidern bewilligt wird,
sofern der Dienstbetrieb es zulässt. Für
die Bewilligung solcher Gesuche sind die
Einheitskommandanten zuständig.

ßesc/jrr'erc/e/ä//e, vorzeitige E/tt/asswng

Das neue Dienstreglement gibt — in Über-
einstimmung mit der europäischen Men-
schenrechtskonvention — jedem Angehö-
rigen der Armee die Möglichkeit, gegen
eine vom Vorgesetzten verfügte Arrest-
strafe Beschwerde einzulegen und diese
durch ein Militärgericht in letzter Instanz
beurteilen zu lassen. Die Einreichung einer
Beschwerde schiebt den Vollzug der Strafe
hinaus. Eine vorzeitige Entlassung erfolgt,
sofern das strafbare Verhalten andauert
und der vorschriftswidrige Zustand den

geordneten Dienstbetrieb oder die mili-
tärische Gemeinschaft beeinträchtigt.

EizzzeZ/ragc«

Missbrauch des militärischen Grades: Ein
Bataillonskommandant darf die Offiziere
seines Truppenkörpers nicht brieflich über
seine Kandidatur als Regierungsrat orien-

tieren. Erlaubt ist dagegen die allgemein
gehaltene Angabe der Funktion, z. B.

«Kommandant eines Füsilierbataillons»,
in Schriften und an Wahlveranstaltungen,
die sich an die Öffentlichkeit richten,

Kontrollorgane der Truppe: Auf Bahn-
höfen, bei Einrücken und Entlassung der

Truppe, treten Wehrmänner mit einer
weissen Armschlaufe mit den Buchstaben
«K-C» auf. Sie kontrollieren das Ver-
halten der Truppe.
Schiesspflicht: Von der Schiesspflicht aus-

genommen sind Wehrmänner, die dienst-
lieh nicht mit dem Karabiner oder Sturm-
gewehr ausgerüstet sind. Der Ausdruck
«leihweise» in Ziffer 518, Absatz a des

DR 80 ist insofern irreführend, als das

Sturmgewehr — im Gegensatz zum Kara-
biner — nur mehr leihweise abgegeben
wird.
Kleiderwechsel auf Parkplätzen: Bei An-
tritt des Urlaubes ist das Umziehen in der
Öffentlichkeit nicht gestattet, wohl aber
beispielsweise im Hause von Bekannten.

Überschreiten der Landesgrenze im Ur-
laub: nach dem neuen DR ist für das
Überschreiten der Landesgrenze in Zivil-
kleidern keine Bewilligung mehr notwen-
dig.
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Patrouillenlauf der Fourierschule I in Thun

Am 15. Mai fand für die angehenden Fou-
riere der traditionelle Patrouillenlauf mit
6 Postenarbeiten statt.

Siegerpatrouille und Gewinner des SFV-
ASF Preises wurde die Patrouille 22 der
Klasse 5 mit den Kpl Hess, Angst und
Keller.

In der Einzelrangliste siegte Kpl Muggli
mit 104 von 134 möglichen Punkten.
2. Rang Kpl Heuberger mit 102 Punkten.
Bei den HD Rechnungsführern kam HD

Knecht mit 76 von 110 möglichen Punk-
ten zum Sieg.

Wir gratulieren allen frischgebackenen
Fourieren und Rechnungsführern zu Ihrer
Beförderung und wünschen allen Käme-
raden viel Glück, Ausdauer und Erfolg
in der Zukunft.
Besonders erfreulich ist, dass von 85 Four
Schülern 75 sich spontan zum Eintritt in
den Fourierverband entschlossen haben.
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